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Vernehmlassung zur Teilrevision des Radio- und Fernsehgesetzes 

Sehr geehrte Frau Bundesratin 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Für die Moglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Teilrevision 

des Radio- und Fernsehgesetzes [RTVG] danken wir Ihnen bestens. Als Fachverband für Sozialhilfe 

ist der SKOS daran gelegen, dass bei Gesetzesanderungen auch sozialpolitische Auswirkungen ge­

prüft werden . In diesem Sinne begrüsste es die SKOS sehr, dass das 8AKOM im Vorfeld die mit der 

Motion 10.3014 verbundenen Ausnahmen der Abgabepflicht mit der SKOS diskutiert hat. Im Folgen­

den beschranken wir uns denn auch insbesondere auf die Aspekte der Vorlage mit sozialpolitischer 

Relevanz. 

1. Gesamtsicht 

Die technologische Entwicklung verandert die Systematik des bisherigen Gebührensystems grund­

legend. Dass von der Gebührenpflicht pro betriebsbereites Empfangsgerat zu einer gerateunabhan­

gigen Abgabenpflicht gewechselt wird, ist nachvollziehbar. Die Sicherung des Service Public zur Ver­

sorgung der 8evolkerung mit Radio- und Fernsehprogrammen ist eine grundlegende demokratische 

Aufgabe. Die Meinungsvielfalt und der Informationsaustausch kommen letztlich allen zugute. Die 

Verbreitung von neuen Medien ist heute derart gewachsen, dass sich die genaue Kontrolle der ein­

zelnen Gerate pro Person kaum mehr eruieren lasst. Der Wechsel zu einer gerateunabhangigen Ab­

gabe pro Haushalt ist zeitgemass. Eine unkomplizierte Erfassungsstruktur ist zudem im Interesse 

aller, wenn damit keine zusatzlichen Administrativkosten generiert werden, sondern vielmehr die 

Kosten tendenziell gesenkt werden konnen . 

2. Befreiung von der Haushaltabgabe [Art. 69d neu] 

Die SKOS begrüsst, dass sozialpolitische Aspekte Eingang finden in den Gesetzesentwurf und dass 

Ausnahmen von der Abgabepflicht vorgeschlagen werden. Die Vermeidung von Kostenbelastungen 

bei Menschen oder 8etrieben mit geringen Ressourcen, verhindert langerfristig Hartefalle und damit 

eine Kostenübernahme wiederum durch die offentliche Hand. 
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Sozialhilfebeziehende fallen im Gesetzesentwurfwie bisher nicht unter die Abgabenbefreiung. Das 

ist insofern sachgerecht, als die Kosten für die Empfangsgebühren im Grundbedarf für den Lebens­

bedarf gemass SKOS-Richtlinien bereits enthalten sind. Eine Gebührenbefreiung würde zudem auf­

grund der durchschnittlich hohen Fluktuation von Sozialhilfebeziehenden einen erhohten Verwal­

tungsaufwand bedeuten. Dass die Haushalte zukünftig per Registereintrag erhoben werden, ist posi­

tiv und befreit sowohl Empfangerinnen und Empfanger von Sozialhilfeleistungen als auch die Sozial­

hilfe insgesamt von oft aufwandigen administrativen Ablaufen . 

Falls die Abgaben wie prognostiziert durch das neue Regime gesenkt werden konnen, wird sich diese 

Kostenreduktion auch auf die Sozialhilfebudgets auswirken, was wiederum allen Sozialhilfebezie­

henden zu Gute kommt. Hingegen ist anzuregen, eine Hartefallregelung zu prüfen. Das kann insbe­

sondere dort relevant sein, wo sich Menschen nahe am Existenzminimum befinden oder durch Ver­

schuldung in eine Abwartsspirale geraten. 

Problematisch wirken sich in der Sozialhilfe also weniger die Abgaben an sich aus, als vielmehr die 

Periodizitat der Rechnungsstellung. Die Erhebung durch eine Jahresrechnung stellt Sozialhilfebezie­

henden nicht selten vor Zahlungsschwierigkeiten. Einerseits, weil einmal im Jahr eine grossere 

Summe aufgewendet werden muss, wobei in der Regel kaum auf grossere Reserven zurückgegriffen 

werden kann, was übers Jahr eine erhebliche 8udgetkompetenz erfordert. Andererseits, weil bei vie­

len Personen der 8ezug von Sozialhilfeleistungen relativ schnell wechseln kann. 81eibt eine Person 

nicht über ein ganzes 8erechnungsjahr in der Sozialhilfe, führt eine Jahresrechnung der Radio- und 

Fernsehgebühren in der Praxis jeweils zu aufwandigen 8erechnungen. Hier reget die SKOS an, einfa­

che Modelle für monatliche Zahlungen auszuarbeiten. 

3. Abgabepflicht der Unternehmen [Art. 70) 

Hinsichtlich einer erhohten 8elastung bei Kleinbetrieben, befürwortet die SKOS grundsatzlich deren 

Abgabenbefreiung. So kann verhindert werden, dass kleine Unternehmen über deren Masse belastet 

werden. Damit konnen potenzielle Armutsrisiken vermindert werden. 

Ebenfalls erachtet die SKOS die Abgabenentlastung bei 8ewohnerinnen und 8ewohner von Kollektiv­

haushalten als sinnvoll. 

Wir danken Ihnen im Voraus für die 8erücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 
SKOS - CSIAS - COSAS 
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